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I. EINLEITUNG 

In einer gemeinsamen Sitzung von Ausschuss I für allgemeine Politik, lokale Behörden, 
Raumordnung, nachhaltige Entwicklung, Finanzen und Zusammenarbeit, Ausschuss III für 
Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung und Ausschuss IV für 
Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie des Parlaments der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft, die am 14. Oktober 2021 stattfand, wurden der Bürgerversammlung die 
Stellungnahmen der einzelnen Ausschüsse zu den offiziell am 9. Juni 2021 dem Parlament 
überreichten Empfehlungen der Bürgerversammlung zum Thema „Inklusion macht Schule. 
Welche Veränderungen brauchen wir im Bildungsbereich, damit Inklusion ein Gewinn für 
alle wird?“ vorgestellt. 
 
Seitens der Bürgerversammlung nahmen an dieser Sitzung teil: Frau M. Cohen, Herr 
W. Collas, Herr C. Dujardin, Frau W. Hermann, Frau J. Orban, Frau A.-S. Ortmanns, Frau 
E. Reuter, Herr B. Scherer. 
 
Ausgehend von der Vorstellung der Empfehlungen durch eine Delegation der Bürger-
versammlung in der gemeinsamen Sitzung der vorgenannten Ausschüsse am 24. Juni 
20211 verfassten diese Stellungnahmen zu den ihnen vom Präsidium in seiner Sitzung vom 
14. Juni 2021 in Anwendung von Artikel 9 des Dekrets vom 25. Februar 2019 zur 
Einführung eines permanenten Bürgerdialogs in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur 
Beratung zugewiesenen Empfehlungen. 
 
Die insgesamt 31 Empfehlungen wurden wie folgt an die Ausschüsse verwiesen: 
• Empfehlungen 1-14 der Empfehlungsgruppe 1: Ausschuss III, 
• Empfehlungen 15-18: Ausschuss III (mit schriftlicher Stellungnahme von Aus-

schuss IV),  
• Empfehlungen 19-24: Ausschuss III,  
• Empfehlungen 25-27: Ausschuss IV,  
• Empfehlungen 28-29: Ausschuss I,  
• Empfehlungen 30-31: Ausschuss IV.  
 
  

 
1  Für die Empfehlungen: Siehe Dokument 155 (2020-2021) Nr. 1. 
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II. STELLUNGNAHMEN DER AUSSCHÜSSE ZU DEN EMPFEHLUNGEN UND 
DISKUSSION 

Die Stellungnahmen zu den Empfehlungen einer Empfehlungsgruppe wurden in der Sitzung 
vom 14. Oktober 2021 en bloc vorgestellt und anschließend mit der Bürgerversammlung 
diskutiert. 
 
Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen in den verschiedenen Aus-
schüssen im Konsens erarbeitet und verabschiedet wurden. 
 
Sämtliche Fraktionen und die Regierung äußerten gegenüber der Bürgerversammlung  
ihren Dank für die erarbeiteten Empfehlungen. 

1. STELLUNGNAHME ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 1: LEHRERAUSBILDUNG UND  
-FORTBILDUNG; ENTWICKLUNG DER SCHULLANDSCHAFT 

Die Empfehlungen der Gruppe 1 wurden an den Ausschuss III für Unterricht, Ausbildung, 
Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung verwiesen. In seine Stellungnahme sind Kon-
sultationen verschiedener Fachleute des Ministeriums und der Autonomen Hochschule 
Ostbelgien (AHS) sowie Anmerkungen der Regierung eingeflossen. 
 
Empfehlungen in Bezug auf die Lehrergrundausbildung an der Autonomen 
Hochschule Ostbelgien 
 
Empfehlung 1: Verpflichtende Integration des Wahlfachs Förderpädagogik in die Lehrer-
grundausbildung/großer Stellenwert von Inklusion in allen Fächern der Grundausbildung 
 
Es ist wichtig, dass Aspekte der Förderpädagogik in der Lehrergrundausbildung vermittelt 
werden. So gibt es bereits jetzt im ersten Studienjahr einen Pflichtkurs mit einem Umfang 
von einem ECTS-Punkt2, der in die Thematik einführt. Im zweiten Studienjahr wird der 
Pflichtkurs fortgesetzt, dann im Umfang von drei ECTS-Punkten. An dieser Stelle sei auch 
bereits auf die bei Empfehlung 3 angesprochene Neuausrichtung der Erstausbildung 
verwiesen, in die nach Ansicht des Ausschusses Elemente der Zusatzausbildung in Förder-
pädagogik einbezogen werden sollten. 
 
Noch wichtiger aber als ein einzelner Kurs in Förderpädagogik ist, dass dem Umgang mit 
Heterogenität und Diversität auch in allen anderen Kursen der AHS ein hoher Stellenwert 
eingeräumt wird. Auf diese Weise erhalten die angehenden Lehrer das Rüstzeug, um einen 
differenzierten und adaptiven Unterricht erteilen zu können. Fast noch wichtiger ist aber, 
dass ihnen eine positive Grundhaltung gegenüber ihren künftigen Schülern vermittelt wird. 
Sie sollen jedem Kind zutrauen, sich weiterzuentwickeln. Diese Grundhaltung muss in der 
Berufseinstiegsphase und bei Fortbildungen aber noch weiter gefestigt werden. 
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Dozenten an der AHS den Studenten 
die angesprochene Grundhaltung vorleben. Folglich sollten da, wo es noch nicht der Fall 
ist, auch die Kurse an der AHS adaptiv und differenziert gestaltet werden. 
 
Empfehlung 2: Verpflichtendes Praktikum für jeden Lehramtsstudent in einer Förderschule, 
einer inklusiv orientierten Schule oder aber in einer Regelschule bei einem Integrations-
lehrer  
 
Derzeit gibt es Hospitationen in Kooperation mit dem Zentrum für Förderpädagogik (ZFP) 
und der Gemeinsamen Grundschule Bütgenbach, aber kein verpflichtendes Praktikum wie 
in der Empfehlung gefordert.  
  

 
2 Ein Studienjahr umfasst insgesamt 60 ECTS-Punkte. 
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Im dritten Studienjahr absolvieren viele Studenten ihr Praktikum im Förderbereich, 
allerdings dauert dieses lediglich zwei Wochen – zu wenig, um einen tieferen Einblick in die 
Arbeit eines Integrationslehrers zu erhalten.  
 
Nicht jeder Student fühlt sich zum Förderpädagogen berufen. Trotzdem sollten und müssen 
sich alle wie von der Bürgerversammlung gefordert mit Differenzierung auseinandersetzen. 
Aus diesem Grund sollten bei der angedachten Neuausrichtung der Lehrerausbildung 
zumindest längere Praxisphasen eingeführt werden.  
 
Von einer Verpflichtung, ein Praktikum in einer Förderschule, einer inklusiv orientierten 
Schule oder bei einem Integrationslehrer zu absolvieren, möchte der Ausschuss zum 
jetzigen Zeitpunkt absehen.  
 
Die Studenten sollten aber für die Thematik sensibilisiert und dabei unterstützt werden, 
einen Praktikumsplatz im Förderbereich zu suchen. Dazu sollen auch die Kontakte mit 
Förderschulen in den anderen Landesteilen oder im Ausland intensiviert werden. 
 
Empfehlung 3: Angebot eines berufsbegleitenden Masters mit Schwerpunkt Förder-
pädagogik durch die Autonome Hochschule 
 
Berufsbegleitende Masterstudiengänge im Bereich Förderpädagogik gibt es bereits jetzt. 
Sie werden zwar an Einrichtungen außerhalb der Deutschsprachigen Gemeinschaft ange-
boten, stehen aber natürlich auch Ostbelgiern offen.  
 
Statt ein vergleichbares Angebot an der AHS zu schaffen, das zudem nur ein begrenztes 
Zielpublikum ansprechen würde, erachtet der Ausschuss es daher als zielführender, bei der 
Neuausrichtung der Erstausbildung vermehrt Akzente im Bereich Förderpädagogik zu 
setzen. 
 
Empfehlungen in Bezug auf die allgemeinen Weiterbildungsmöglichkeiten von 
Primarschullehrern, die in Ostbelgien arbeiten 
 
Empfehlung 4: Absolvierung eines gewissen Kontingents an Weiterbildungen mit förder-
pädagogischer Ausrichtung durch jeden Lehrer 
 
Weiterbildungen sind unbestreitbar ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der 
Unterrichtsqualität. Davon, Weiterbildungen überhaupt für jeden Lehrer verpflichtend zu 
machen, und dies dann im Bereich Förderpädagogik, möchte der Ausschuss aber aus zwei 
Gründen abraten: 
 
Erstens ist es vor dem Hintergrund des andauernden Lehrermangels generell schwierig, 
jedem Personalmitglied eine Weiterbildung zu ermöglichen. Zweitens muss die Weiter-
bildung des Lehrpersonals zum Schulentwicklungsprojekt passen, in dem die Schule 
eigenständig zahlreiche andere relevante Schwerpunkte außer der Förderpädagogik 
festlegen kann. Der Ausschuss möchte den Schulen aber nahelegen, der Förderpädagogik 
bei der Entwicklung ihrer Weiterbildungskonzepte besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Empfehlung 5: Die Förderpädagogik soll ein Bestandteil der Schulleiterausbildung werden 
oder es soll eine spezielle Förderpädagogikweiterbildung für Schulleiter angeboten werden, 
die jeder Schulleiter innerhalb der ersten sieben Jahre seiner Tätigkeit als Schulleiter 
absolviert 
 
In den vergangenen Jahren haben sich entsprechende Angebote für Schulleiter als sehr 
sinnvoll herausgestellt. Laut Aussage der AHS wird in die nächste Schulleiterausbildung ein 
Modul zur Förderpädagogik eingebaut, damit die Schulleiter u. a. lernen, dieses Thema 
konkret in die Schulentwicklung einzubringen. Dies möchte der Ausschuss unterstützen. 
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Empfehlung 6: Schaffung eines finanziellen Vorteils für alle Lehrer, die die Zusatzaus-
bildung in Förderpädagogik absolviert haben 
 
Diese Empfehlung würde Tür und Tor für Forderungen bezüglich anderer, ebenfalls 
wichtiger Zusatzausbildungen öffnen. Der Ausschuss rät daher von einer Umsetzung dieser 
Empfehlung ab. Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Absolvierung dieser Zusatz-
ausbildung bereits jetzt einen anderen erheblichen Vorteil bietet, nämlich den, in den 
„Vorrang“ zu kommen und somit eine unbefristete Bezeichnung zu erhalten.  
 
Empfehlungen in Bezug auf die Lehrerarbeitszeit 
 
Empfehlung 7: Schaffung von Teamzeiten außerhalb der Unterrichtszeit in der Schule, um 
sich gründlicher über bestehende Förderprojekte auszutauschen oder um Lehrkonzepte, 
Unterrichtsentwicklung, ... zu erarbeiten 
 
Teamzeiten in den Schulen sind sehr sinnvoll. Bereits jetzt findet Teamarbeit mit den 
Integrationslehrern regelmäßig statt, auch außerhalb der Schulzeiten. Sie ist jedoch je 
nach Schule unterschiedlich ausgeprägt.  
 
Der Ausschuss regt daher an, dass in den Schulen vermehrt Freiräume für Teamzeiten 
geschaffen werden. Ist dies gegeben, erachtet der Ausschuss es als besonders zielführend, 
wenn die Lehrer selbst entscheiden, zu gewissen Themen (u. a. Förderpädagogik, aber 
auch zu anderen Themen – passend zum Schulkonzept) im Team zu arbeiten. 
 
Empfehlung 8: Organisation von zehn Konzepttagen pro Jahr im Zusammenhang mit 
Inklusion außerhalb der Unterrichtszeit, wovon mindestens drei Tage vor Beginn des 
Schuljahres stattfinden 
 
Der Ausschuss unterstützt die Organisation von Konzepttagen außerhalb der Unterrichts-
zeit, wenn dies von den Schulen gewünscht wird und sofern der dienstrechtliche Rahmen 
es ermöglicht. Allein zehn Konzepttage für die Inklusion vorzusehen, erscheint jedoch als 
viel, zumal es noch andere Herausforderungen im schulischen Kontext gibt. 
 
Empfehlungen in Bezug auf die Strukturierung der Förderpädagogik an den 
Regelprimarschulen 
 
Empfehlung 9: Die hochschwellige und niederschwellige Förderung sollen zusammen-
geführt werden und alle Integrationslehrer sollen den Regelschulen angehören 
 
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention erkennt das Recht behinderter Menschen 
auf Bildung an. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass: 
– Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bil-

dungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht auf-
grund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht 
oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 

– Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der 
sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht 
an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; 

– angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 
– Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwen-

dige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 
– in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell 

angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schuli-
sche und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

  

https://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/bildung/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/leben/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/integration/
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Aktuell sind die Förderpädagogen den Grundschulen angegliedert, die Integrationslehrer 
hingegen den Förderschulen. Durch den Ausbau der niederschwelligen Förderung und die 
Einführung der Förderpädagogen an den Regelgrundschulen einerseits sowie die hoch-
schwellige Förderung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch 
Integrationslehrer der Förderschulen anderseits können bereits mehr Kinder im 
Regelgrundschulwesen beschult werden.  
 
Die Regierung hat nun die Gründung einer neuen Einrichtung öffentlichen Interesses im 
Förderbereich angekündigt, mit der den zitierten Zielen der UN-Konvention noch besser 
Rechnung getragen werden soll. Während die niederschwellige Förderung weiterhin bei den 
Regelschulen angesiedelt bleibt, soll die Expertise in Bezug auf die hochschwellige 
Förderung künftig vollständig und vor allem netzunabhängig bei der neuen Einrichtung 
gebündelt werden.  
 
Man erwartet, mit der Zentralisierung des Fachwissens und der Fachkräfte die Qualitäts-
sicherung und die Schaffung von allgemeinen Standards in der hochschwelligen Förderung 
vorantreiben zu können. 
 
Große Bedeutung kommt den mehrjährigen Kooperationsverträgen zu, die zwischen der 
Einrichtung öffentlichen Interesses und den einzelnen Regelschulen geschlossen werden 
sollen. Sie bieten nach Ansicht der Regierung den Vorteil, dass die Schulen einen einzigen 
Ansprechpartner bei der Einrichtung öffentlichen Interesses haben. Die in die Schulen 
entsandten Integrationslehrer arbeiten direkt mit dem Kompetenzzentrum des ZFP 
zusammen und gewährleisten so den externen Blick auf die Schule, der notwendig ist, um 
Schulentwicklungsprozesse voranzutreiben. 
 
Gleichzeitig sollen die Kooperationsverträge den Schulleitungen mehr Flexibilität und auch 
ein gewisses Maß an Weisungsbefugnis gegenüber den entsandten Integrationslehrern 
zugestehen. Dies entspricht auch der Anregung der Bürgerversammlung, die Integrations-
lehrer besser in den Schulbetrieb der aufnehmenden Schule zu involvieren. 
 
Intention der Bürgerversammlung mit ihrer Empfehlung, die hoch- und die nieder-
schwellige Förderung zusammenzuführen, ist es ganz unzweifelhaft, die Umrahmung der 
Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf zu optimieren.  
 
Auch die hier skizzierte Reform stellt das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Allerdings 
setzt die Regierung auf eine andere Herangehensweise. Die immer zahlreicheren 
Integrationsprojekte in den Regelschulen bergen die Gefahr, die begrenzten personellen 
Ressourcen zu überdehnen. Integrationsstunden sollen weiterhin jedem Schüler zuge-
standen werden, der diese benötigt, um in der Regelschule beschult zu werden. Die 
Bündelung der Kräfte soll dabei aber laut Regierung dafür sorgen, dass die Ressourcen 
bedarfsgerechter eingesetzt werden. 
 
Die von der Bürgerversammlung gewünschte Förderung von Inklusion und die Aufrecht-
erhaltung der Förderschulen schließen sich aber nicht aus. Vielmehr gilt es, Inklusion 
voranzutreiben, inklusive Schulen zu unterstützen und gleichzeitig für gute Förderschulen 
zu sorgen. Viele Förderschüler können tatsächlich mit Hilfe eines Integrationsprojekts 
innerhalb der Regelschule optimal umrahmt werden. In manchen Fällen aber kann nur die 
Förderschule das von der UN-Konvention geforderte Umfeld bieten, das den Förderschülern 
die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. Es muss also immer 
geschaut werden, was ein Kind benötigt und wo seine Bedürfnisse mit den vorhandenen 
Ressourcen (Fachkräfte, Infrastruktur) optimal erfüllt werden können. 
 
Dabei gilt weiterhin, dass nur Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für die im 
Konsens mit den Eltern die Förderschule als bester Förderort ausgewählt wurde, im ZFP 
beschult werden. Kinder mit Dyslexie, Lese-Rechtschreibschwäche usw. werden in den 
Regelgrundschulen beschult – bei Bedarf unter Einsatz von therapeutischen Fachkräften.  
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„Die Erfüllung der UN-Konvention fordert […] einen Wertewandel ein: Der Besuch der 
allgemeinen Schule muss für alle Kinder zur Regel werden, eine Förder- oder Sonderschule 
zur Ausnahme, die zu begründen ist.“3 
 
Ob dieses Ziel nun durch den von der Regierung eingeschlagenen Weg erreicht werden 
kann, ist möglich, kann vom Ausschuss derzeit aber nicht abschließend beurteilt werden. 
Der Ausschuss wird sich daher über die weitere Entwicklung der Strategie der Regierung 
auf dem Laufenden halten. 
 
Empfehlung 10: Jede Schule soll unabhängig von ihrer Größe Anrecht auf niederschwellige 
Förderung haben 
 
Alle Schulen haben bereits jetzt Anrecht auf Förderpädagogen. Der Träger ist dafür 
zuständig, die Stellen zu verteilen. Dabei hat er auch die Möglichkeit, sozioökonomischen 
Gegebenheiten besonderes Gewicht zu verleihen.  
 
Empfehlungen in Bezug auf die Rahmenpläne und die Leistungsbewertung 
 
Empfehlung 11: Die zu erwerbenden Kompetenzen in den Rahmenplänen sollen dahin 
gehend abgeändert werden, dass mehr Spielraum für individuelles Lernen entsteht 
 
Um ein Abschlussdiplom mit Wert zu erhalten, das auch international anerkannt wird, sind 
gewisse Standards nötig. Dazu sind in den Rahmenplänen Kompetenzen definiert, die sich 
an den Leistungen von Durchschnittsschülern orientieren. 
 
Dies bedeutet aber nicht, dass die Rahmenpläne eine homogene Schülerschaft voraus-
setzen. Sie erlauben bereits jetzt eine gewisse Flexibilität und Individualität im Unterricht. 
So können die Schüler durch niederschwellige Maßnahmen der Binnendifferenzierung wie 
Nachteilsausgleich und Notenschutz dabei unterstützt werden, die Kompetenzen so gut wie 
möglich zu erreichen. Und Förderschüler werden ohnehin zieldifferent, also abweichend 
vom Rahmenplan, gefördert.  
 
Trotz des vorstehend Gesagten mag mancherorts die (falsche) Auffassung herrschen, die 
Rahmenpläne setzten ein homogenes Schülerpublikum voraus. Daher sollte bei der 
anstehenden Evaluierung der Rahmenpläne dem Aspekt der Inklusion Raum zugestanden 
werden. 
 
Empfehlung 12: Das aktuelle Prinzip der Leistungsbewertung soll abgeändert werden, um 
mehr Heterogenität zu erlauben und den Leistungsdruck zu nehmen 
 
Es ist sinnvoll, wie in der Empfehlung gefordert, die von den Schülern erreichten Kompe-
tenzen zu bewerten. Zu diesem Zweck müssen die Schüler auch komplexe Aufgaben-
stellungen lösen und nicht mehr nur auswendiggelernte Inhalte wiedergeben. An diesem 
Ziel arbeitet die Schulinspektion bereits gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum des ZFP 
und der AHS. 
Das Instrument des Notenschutzes erlaubt es, wie von der Bürgerversammlung empfohlen, 
gewisse Bereiche von der Bewertung auszuklammern.  
 
Es erscheint jedoch logisch, dass die zu erlangenden Kompetenzen auf irgendeine Weise 
evaluiert werden müssen. Ob dies mit Hilfe des klassischen „Punktesystems“ erfolgen soll, 
kann infrage gestellt werden. Hierzu werden laut Aussage der Regierung bereits 
Überlegungen angestellt, die weitergeführt werden sollten. 
  

 
3 Camilla Dawletschin-Linder, Die Folgen der UN-Konvention und die Vorteile inklusiver Bildung aus Elternsicht, 

in: Inklusive Bildung. Die UN-Konvention und ihre Folgen (Friedrich-Ebert-Stiftung), 2010, S. 15. 
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Empfehlungen in Bezug auf die Entwicklung von Förder- und Regelschulen 
 
Empfehlung 13: Die Fusion von Förder- und Regelschulen, die sich auf einem Campus 
befinden, soll vorangetrieben werden 
 
Es ist wünschenswert, dass die Fusionierung von weiteren Förder- und Regelschulen, die 
sich auf einem Campus befinden, zeitnah umgesetzt wird. Ein Vorbild dafür findet sich in 
der Gemeinsamen Grundschule Bütgenbach. Der Ausschuss setzt sich dafür ein, dass noch 
mehr inklusiv orientierte Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft entstehen, die 
Initiative muss jedoch von den Schulen selbst ausgehen.  
 
Wie auch von der Bürgerversammlung angemerkt, ist das System des Teamteachings ein 
Faktor, der wesentlich zum Erfolg solcher Schulmodelle beiträgt. Es gilt zu bedenken, dass 
dieses System ressourcentechnisch aufwendig ist und schon allein aufgrund des bestehen-
den Lehrermangels nicht flächendeckend umgesetzt werden kann. Hierzu ist also neues 
Lehrpersonal zu gewinnen. 
 
Des Weiteren ist zu bedenken, dass es an den Förderschulen Therapiemöglichkeiten gibt 
und ein gesonderter Schülertransport existiert. Diese Angebote müssen bei Zusammen-
legungen aufrechterhalten werden, damit die Eltern sich nicht nach Schulschluss um 
Therapiemöglichkeiten bemühen müssen. 
 
Empfehlung 14: Die Kernkompetenz des Zentrums für Förderpädagogik (ZFP) soll dahin 
gehend verlagert werden, die Regelschulen und die Eltern zu beraten und zu unterstützen 
 
Das ZFP ist bereits jetzt in der Schul- und Lehrerberatung tätig, während die Eltern-
beratung in den Aufgabenbereich von Kaleido Ostbelgien gehört und auch dort verbleiben 
sollte. 
 
Der Ausschuss vertritt die Meinung, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in der Regelschule beschult werden sollten, soweit dies möglich ist, und in der Förder-
schule, wenn dort der optimale Förderort für sie ist.  
 
Wie aber schon bei Empfehlung 9 angedeutet, sollte dies nicht eine prinzipielle Zusammen-
führung von hoch- und niederschwelliger Förderung zur Folge haben. Die Kernkompetenz 
des ZFP sollte daher weiterhin in der Beschulung und Förderung von Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf und in der Beratung von Schulen und Lehrern liegen.  

2. DISKUSSION ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 1: LEHRERAUSBILDUNG UND 
-FORTBILDUNG; ENTWICKLUNG DER SCHULLANDSCHAFT 

 
2.1 Reaktion der Bürgerversammlung 
 
Eine Vertreterin der Bürgerversammlung schickte voraus, dass man sich von den 
Abgeordneten mehr Mut zu Veränderung gewünscht hätte. Aus den Stellungnahmen lasse 
sich ableiten, dass man in den meisten Punkten den Status quo beibehalten wolle. 
 
Empfehlungen 1-3 
 
Die Bürgerversammlung begrüße, dass auch nach Meinung des Parlaments bei einer 
Neuausrichtung der Lehrergrundausbildung sowohl Elemente der Zusatzausbildung in 
Förderpädagogik als auch längere Praxisphasen u. a. im Förderbereich einbezogen werden 
sollten. Derzeit gebe es einen Pflichtkurs in Förderpädagogik im ersten Jahr im Umfang 
von einem ECTS-Punkt und im zweiten Jahr im Umfang von drei ECTS-Punkten, dies 
erscheine der Bürgerversammlung als zu wenig.  
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Eine fächerübergreifende Herangehensweise bei der Integration von Inklusion in die 
Lehrergrundausbildung sei unterstützenswert. Allerdings werde jeder Lehrer in seinem 
Berufsleben mit Integrationsschülern in Kontakt kommen. Es sei daher wichtig, dass die 
Förderpädagogik an sich jedem Studenten in seinem Studium nähergebracht werde. Für 
einen optimalen Austausch mit den Förder- und Integrationslehrern seien daher für jeden 
Studenten Grundkenntnisse in Förderpädagogik wichtig. 
 
Auch Lehrer, die schon seit vielen Jahren im Beruf seien, müssten mit den Grundlagen der 
Förderpädagogik vertraut sein. Es sei dann die Frage zu stellen, ob diese ebenfalls eine 
entsprechende Weiterbildung absolvieren müssten, so ein Mitglied der Bürgerver-
sammlung. 
 
Empfehlung 4 
 
Gemäß der Stellungnahme des Ausschusses bleibe es den Schulen überlassen, auf welche 
Weiterbildungen ihrer Personalmitglieder sie Wert legten, weil diese zum Schulent-
wicklungsprojekt passen müssten. 
 
Ein Mitglied der Bürgerversammlung wollte wissen, wie sich Dinge verändern sollten, wenn 
keine grundlegenden Erwartungen an die Schulen gestellt werden könnten. 
 
Empfehlung 9 
 
Man habe mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass eine neue Einrichtung 
öffentlichen Interesses im Förderbereich gegründet werden solle. Die Ankündigung sei 
leider zu spät gekommen, um sie noch in die Überlegungen der Bürgerversammlung 
einfließen lassen zu können.  
 
Die Bürgerversammlung würde gerne wissen, welchen konkreten Vorteil diese neue 
Einrichtung für die Schüler habe und wie sie dem Problem des stets wachsenden Bedarfs 
an hochschwelliger Förderung an den Regelschulen entgegentreten könne.  
 
Die Zusammenlegung der hoch- und der niederschwelligen Förderung sei empfohlen 
worden, damit es pro Schule ein Förderteam gebe. Die Frage sei, ob die angedachten 
Kooperationsverträge dazu führen würden, dass eine gewisse Anzahl an Integrations-
lehrern für mehrere Jahre an eine Schule entsandt werde und so ein flexibler Einsatz dieser 
Lehrer z. B. bei der Teamarbeit ermöglicht werde. Bisher sei ihre Stundenanzahl von der 
Förderkonferenz festgelegt worden. 
 
Man würde zudem gerne wissen, ob Pilotphasen mit einzelnen Schulen geplant seien und 
ob auch Therapeuten in die Regelschulen entsandt würden. 
 
Empfehlung 13 
 
In Bezug auf die Schaffung weiterer inklusiver Schulen werde in der Stellungnahme 
angemerkt, dass das Teamteaching zum Erfolg der inklusiven Schule beitrage, es aber 
aufgrund des Lehrermangels nur schwer umsetzbar sei. 
 
Dieser Schlussfolgerung könne man nicht beipflichten, weil es bei einer Fusion von Regel- 
und Förderschule auch zu einer Zusammenlegung der beiden Lehrerkollegien kommen 
würde. Teamteaching müsse also machbar sein, ohne dass dafür neues Lehrpersonal 
erforderlich wäre. 
 
Man würde sich daher wünschen, dass noch mehr Anstrengungen unternommen würden, 
entsprechende Fusionen da wo möglich voranzutreiben. 
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2.2 Reaktion der Regierung 
 
Empfehlung 1 
 
Bezüglich der Lehrergrundausbildung seien laut Ministerin bereits Reformprozesse im 
Gange, bei denen die Haltung zur Förderpädagogik einen höheren Stellenwert in der Aus-
bildung erhalten solle. Weitere Überlegungen hätten bereits stattgefunden, seien aber noch 
nicht spruchreif. 
 
Empfehlung 4 
 
Eine dekretal verankerte Weiterbildungspflicht für die Lehrer gebe es derzeit nicht, so die 
Ministerin. Die Schulleitungen können jedoch durch die Beurteilungsberichte, die sie für die 
einzelnen Lehrer ausstellten, durchaus eine Weiterbildungsverpflichtung einfordern. Im 
Rahmen der Konferenztage werde das Thema Heterogenität im Übrigen sehr häufig 
thematisiert. Trotzdem sei noch daran zu arbeiten, dass die Förderpädagogik tatsächlich 
zu einer Grundhaltung im Unterrichtswesen werde. 
 
Empfehlung 9 
 
Zu Empfehlung 9 sagte die Ministerin, dass sich die Gründung der neuen Einrichtung 
öffentlichen Interesses leider erst im August konkretisiert habe, als die Bürger-
versammlung ihre Empfehlungen bereits formuliert habe. 
 
Mit der Reform der Förderpädagogik in den Regelschulen wolle man zum einen die auch 
von der Bürgerversammlung gewünschte Annährung von hoch- und niederschwelliger 
Förderung erreichen, andererseits wolle man die bestmögliche Förderung der Schüler noch 
mehr in den Mittelpunkt der Überlegungen rücken. 
 
Derzeit seien zwei Träger im Bereich der Integration aktiv, nämlich das freie subventio-
nierte Unterrichtswesen und das Gemeinschaftsunterrichtswesen (mit dem ZFP). Die 
Verteilung des Stundenkapitals nach Trägern stehe oft dem Ziel der bestmöglichsten 
Förderung eines Kindes am bestmöglichen Förderort, so wie ihn die Förderkonferenz 
gemeinsam mit den Eltern definiert habe, im Wege.  
 
Künftig sollten daher mehrjährige Kooperationsverträge abgeschlossen werden, um die 
Einsetzung eines festen Förderteams zu ermöglichen und den Schulen mehr Planungs-
sicherheit zu gewähren. Die Schulen könnten das vertraglich zugesicherte Stundenkapital 
flexibel und entsprechend dem Bedarf der Schüler einsetzen. Um zu vermeiden, dass 
Kleinstschulen aufgrund ihrer geringen Schülerzahl beim neuen System benachteiligt 
würden, sollten diese Verträge mit den jeweiligen Schulzentren abgeschlossen werden.  
 
Die unabhängige Einrichtung öffentlichen Interesses würde also trägerübergreifend agieren 
und den Bedarf aller Schüler in den Mittelpunkt rücken, egal bei welchem Träger sie 
beschult würden. Dieser Einrichtung solle übrigens ein Fachkräftepool angehören, zu dem 
nicht nur Therapeuten gehörten, sondern auch Krankenpfleger und andere Fachleute.  
 
Derzeit würden sogenannte bezuschusste Vertragsarbeiter (BVA-Kräfte) eingesetzt, was 
zur Folge habe, dass alle Anfragen von Schulen nach therapeutischem Bedarf von der 
zuständigen Ministerin beantwortet werden müssten. Diese sei aber nicht eng genug mit 
der Thematik befasst, um den Therapiebedarf einzelner Schüler beurteilen zu können. Die 
Bedarfsanalyse und die Verteilung der Fachkräfte solle künftig durch die neue Einrichtung 
öffentlichen Interesses erfolgen, was auch Synergieeffekte bei den begrenzten personellen 
Ressourcen in diesem Bereich zur Folge habe. 
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Empfehlung 13 
 
Man arbeite daran, weitere inklusive Schulen einzuführen, teilte die Ministerin mit. Team-
teaching sei der Schlüssel zum Erfolg für dieses Konzept. Leider verhindere der Lehrkräfte-
mangel eine weitere Ausbreitung des Modells. 
 
2.3 Reaktion der Parlamentarier 
 
Allgemeine Gedanken zu Inklusion  
 
Ein Ausschussmitglied legte Wert auf die Feststellung, dass Inklusion ein Gewinn für die 
Gesellschaft sein könne und dass diese Erkenntnis sich in der Bevölkerung durchsetzen 
müsse. Um dies zu gewährleisten, sei letztlich nicht nur die Schule gefragt, sondern die 
Gesellschaft insgesamt. 
 
Ein anderes Ausschussmitglied regte an, sich nicht nur Gedanken dazu zu machen, wie 
mehr Inklusion ermöglicht werden könne, sondern sich auch einmal die Frage zu stellen, 
warum das Thema in den Schulen mehr und mehr Raum einnehme. So sollte man einmal 
die möglichen Ursachen dafür analysieren – seien es Aspekte der Erziehung, Fehl-
entwicklung in der medizinischen Diagnostik oder natürliche Prozesse. Es gebe nämlich 
Berichte aus dem Bildungswesen, wonach Verhaltensauffälligkeiten oder Beeinträchti-
gungen zunähmen. Dem sollte man auf den Grund gehen. 
 
Hierauf antwortete ein Mitglied der Bürgerversammlung direkt, dass Inklusion von 
Integration zu unterscheiden sei. Inklusion heiße, dass jeder Schüler entsprechend seinem 
Wissensstand bestmöglich gefördert werde. Es gehe also nicht darum, einen Schüler zu 
integrieren oder mit Maßnahmen zum sonderpädagogischen Förderbedarf zu unterstützen. 
 
Empfehlung 1 
 
Bei der Neuausrichtung der Lehrergrundausbildung werde manchmal auch von einer 
Verlängerung gesprochen. Ein Ausschussmitglied gab zu verstehen, dass dies nicht im 
Sinne seiner Fraktion sei. Es wies darauf hin, dass die Verlängerung des Bachelors in 
Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften an der AHS zu einem Einbruch der 
Studentenzahlen geführt habe, was den in diesem Bereich herrschenden Fachkräftemangel 
noch verschärfe. Eine ähnliche Entwicklung sei bei einer Verlängerung des Bachelors im 
Lehramt Kindergarten und Primarschule zu befürchten. Eine Reform der Ausbildung sei 
sicherlich sinnvoll, jedoch sollte dann überlegt werden, welche bestehenden Kurse ersetzt 
oder umorganisiert werden könnten.  
 
Ein anderes Ausschussmitglied ging auf die Bedenken der Bürgerversammlung ein, wonach 
der Umfang der aktuellen Pflichtkurse in Förderpädagogik nicht ausreichend sei. Wie schon 
angedeutet, sollten bei einer Neuausrichtung der Lehrergrundausbildung Elemente der 
Zusatzausbildung in Förderpädagogik übernommen werden. Laut Aussage der AHS sei es 
sinnvoller, die Themen Differenzierung und Diversität fächerübergreifend im Lehrplan zu 
verankern, als einen umfangreicheren einzelnen Kurs anzubieten. Es sei dabei wichtig, in 
der Grundausbildung eine positive Grundhaltung zur Inklusion zu vermitteln. 
 
Empfehlung 4 
 
Der Ausschuss habe lange über die Verpflichtung von Weiterbildungen diskutiert, sich dann 
aber dagegen entschieden. Es gebe schulinterne Weiterbildungskataloge; die dort 
enthaltenen Weiterbildungen müssten zum Schulentwicklungskonzept passen. Dort könne 
auch die Inklusion ihren Platz finden. Ansinnen des Ausschusses sei es daher eher 
gewesen, dass die Schulen für das Thema sensibilisierten. Jede Schule verfüge über 
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Förderschüler und Förderpädagogen, die bereits integraler Bestandteil des Schulteams 
seien – auch wenn sie nicht an den Schulen angesiedelt seien. Daher finde bereits jetzt ein 
reger Austausch statt. 
 
Empfehlung 6 
 
Ein Ausschussmitglied merkte an, dass es sehr unterschiedliche Meinungen im Ausschuss 
zu diesem Punkt gegeben habe. So sei seine Fraktion durchaus dafür, einen finanziellen 
Vorteil für die Absolvierung der Zusatzausbildung in Förderpädagogik zu gewähren. Durch 
diesen Anreiz würden sich sicherlich noch mehr Lehrkräfte um diese Zusatzausbildung 
bemühen. Sie würden gleichzeitig dazu beitragen, die Hemmungen abzubauen, die immer 
noch gegenüber Inklusion beständen. 
 
Empfehlung 9 
 
Die hoch- und niederschwellige Förderung sei ein sehr komplexes Thema, das auch der 
Ausschuss nicht in wenigen Sitzungen durchdringen könne, so ein Ausschussmitglied. Im 
Ausschuss habe aber Einigkeit darüber bestanden, dass die Frage nach der best-
möglichsten Förderung jedes Kindes am bestmöglichsten Förderort stets im Mittelpunkt 
stehen sollte. Welches der beste Weg sei, um dieses Ziel zu erreichen, könne der Ausschuss 
nur schwer beurteilen. Daher werde man die Experten, die das Förderdekret mitgestaltet 
haben, im Ausschuss anhören, um sich von wissenschaftlicher Seite die Grundlagen 
erklären zu lassen, auf denen die Förderpolitik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und 
damit auch die neu zu gründende Einrichtung öffentlichen Interesses beruhe.  
 
Empfehlung 13 
 
Der Ausschuss spreche sich nicht gegen das Teamteaching aus, sondern habe lediglich auf 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufgrund des aktuellen Lehrkräftemangels hinweisen 
wollen. Dies verhindere eine flächendeckende Umsetzung des Modells. 

3. STELLUNGNAHME ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 2: UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN; 
ZUSAMMENARBEIT SCHULE-ELTERN-SCHÜLER 

Empfehlungen in Bezug auf die Unterstützung der Eltern von Kindern mit 
Beeinträchtigung 
 
Die Empfehlungen 15-18 wurden von Ausschuss III unter Einbeziehung einer schriftlichen 
Stellungnahme des Ausschusses IV beraten. Zu den Empfehlungen wurden überdies 
Kaleido Ostbelgien und die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben (DSL) angehört.  
 
Empfehlung 15: Schaffung eines unabhängigen Dienstes zur Elternberatung  
 
Gemäß Artikel 93.3 des sogenannten Grundlagendekrets4 ist es der Auftrag von Kaleido 
Ostbelgien, „[d]ie Beratung und Information der Erziehungsberechtigten […] über die 
festgestellten Probleme des Kindes oder des Jugendlichen, die bisherigen Fördermaß-
nahmen sowie die Ergebnisse der eventuellen sonderpädagogischen Überprüfungen und 
die verschiedenen Möglichkeiten sonderpädagogischer Förderung […] möglichst umfassend 
und objektiv zu gestalten.“ 
 
Diese Objektivität wird durch die Bürgerversammlung in Zweifel gezogen, wenn sie die 
Schaffung eines unabhängigen Dienstes empfiehlt. Ausschuss IV weist in seiner 
schriftlichen Stellungnahme aber darauf hin, dass die Organisationsform von Kaleido 
Ostbelgien (und auch der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben) als Einrichtung 

 
4 Dekret vom 31. August 1998 über den Auftrag an die Schulträger und das Schulpersonal sowie über die 

allgemeinen pädagogischen und organisatorischen Bestimmungen für die Regel- und Förderschulen. 
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öffentlichen Interesses mit eigenem Verwaltungsrat und einer durch die öffentliche Hand 
bereitgestellten Dotation zur Finanzierung der Aktivitäten, bei der die Regierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft einzig Aufsichtsaufgaben wahrnimmt, für bestmögliche 
Unabhängigkeit bürgt. 
 
Der Direktor von Kaleido Ostbelgien betonte bei der Anhörung im Ausschuss, dass es der 
Auftrag des Dienstes ist, als Schnittstelle zwischen dem Kind, der Schule und der Familie 
zu fungieren und dass bei allen Maßnahmen das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht. 
 
Diese Maxime gilt auch und besonders bei der Erstellung der Gutachten zum sonder-
pädagogischen Förderbedarf. Man ist um Äquidistanz zwischen Schule und Eltern bemüht. 
Weil es sich jedoch um eine emotional herausfordernde Thematik handelt, kommt es natur-
gemäß zu Konflikten – und zwar nicht nur mit den Eltern, die Kaleido Ostbelgien mitunter 
eine zu große Schulnähe vorwerfen, sondern nicht selten auch mit den Lehrern, in deren 
Augen Kaleido Ostbelgien sich zu sehr auf die Seite der Eltern schlägt. 
 
Ausschuss IV fordert, die Bedenken der Eltern ernst zu nehmen, weil sie sich in einer 
emotional herausfordernden Situation befinden. Dem sollte Rechnung getragen werden, 
indem den Eltern die sinnstiftende Deontologie in Bezug auf die vorgeschlagenen Schritte 
und Vorgehensweisen in einer durch sie gut nachvollziehbaren Art und Weise erklärt 
werden. Der Form der Kommunikation zwischen dem Dienst und den Eltern kommt folglich 
wesentliche Bedeutung zu. 
 
Tatsächlich begleitet und berät Kaleido die Eltern durch den gesamten Prozess hindurch 
und „liest“ auch mit ihnen gemeinsam das Gutachten, um Gelegenheit zu bieten, 
Unklarheiten auszuräumen und gegebenenfalls einzelne Aussagen umzuformulieren. 
 
In diesem Zusammenhang weist die Bürgerversammlung in ihrer Empfehlung auf einen 
möglichen Interessenskonflikt hin. Ein solcher wäre nach Aussage des Direktors aber nur 
dann gegeben, wenn Kaleido Ostbelgien ein Gutachten zur schulischen Orientierung eines 
Kindes abgeben und gleichzeitig in der Förderkonferenz über diese Orientierung mit 
entscheiden würde. 
 
Dies ist jedoch nicht der Fall: Kaleido stellt in seinem Gutachten lediglich fest, ob sonder-
pädagogischer Förderbedarf besteht oder nicht und berücksichtigt dabei die medizinische 
Vorgeschichte, pädagogische Erkenntnisse des Lehrers, aber auch Gespräche mit den 
Erziehungsberechtigten. Das Gutachten enthält also keine Aussage darüber, ob ein Kind in 
die Förderschule oder in die Regelschule (mit Integrationsprojekt) orientiert werden soll.  
 
Anhand des Gutachtens trifft die Förderkonferenz, der neben Vertretern der Schule auch 
die Eltern als stimmberechtigte Mitglieder angehören, die Entscheidung über den Förderort. 
Ein Vertreter von Kaleido nimmt lediglich mit beratender Stimme an der Förderkonferenz 
teil. Wenn die Eltern mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, können sie sich an 
den Förderausschuss wenden. Dies kommt immer häufiger vor, weil einige Eltern eine 
Beschulung in einem Integrationsprojekt in der Regelschule bevorzugen, während diese 
aber die eigentlich notwendige Förderung nicht gewährleisten kann. 
 
Der Ausschuss folgt dieser Argumentation und rät von der Einsetzung eines zusätzlichen 
Dienstes ab. Dieser würde außerdem zu eine Zersplitterung der Angebotslandschaft führen, 
während es das Ziel sein sollte, die Expertise zu bündeln und zwischen den bereits jetzt 
zahlreich bestehenden Institutionen bestmöglich zu koordinieren. Ausschuss IV weist 
ferner darauf hin, dass der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gegebene Fachkräfte-
mangel die Besetzung und die Funktion eines neuen, zusätzlichen Dienstes zur 
Elternberatung erschweren würde. 
  



 14 155 (2021-2022) Nr. 2 

Dass die Bürgerversammlung trotzdem Handlungsbedarf sieht, nimmt der Ausschuss sehr 
ernst. Möglicherweise kann die Rolle von Kaleido Ostbelgien mit einer besseren 
Kommunikation deutlicher herausgestellt werden. Der Ausschuss empfiehlt, einerseits die 
Bemühungen um den Erstkontakt mit Eltern voranzutreiben und andererseits auf möglichst 
vielen Ebenen über die zahlreichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder von Kaleido Ostbelgien 
zu informieren. 
 
Ausschuss IV empfiehlt ebenfalls eine Verbesserung der Kommunikation zwischen sämt-
lichen in einen Beratungs- und Unterstützungsprozess involvierten Beteiligten. Die 
Vermittlung sensibler Inhalte, wie sie bei einer Elternberatung und Begleitung eines Kindes 
an der Tagesordnung ist, bedarf einer adäquaten Ausbildung und spezieller Vermittlungs-
fähigkeiten. Die Durchführung von Audits könnte bei der Feststellung des Bedarfs hilfreich 
sein.  
 
Empfehlung 16: Veröffentlichung einer gesammelten Darstellung von bestehenden 
Organisationsstrukturen, die Elternberatung leisten, und ihres Zusammenwirkens  
 
Es gibt in Ostbelgien viele Dienstleistungen und Gremien rund um Inklusion von Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Eine gesammelte Darstellung ist sicherlich wünschenswert, aber 
gar nicht so einfach umzusetzen. Das liegt auch an der stetigen Entwicklung der Dienste, 
was dazu führt, dass gerade eine Fassung in Papier permanent überholt wäre. 
 
Eine Website wie das Bürgerinformationsportal Ostbelgienlive.be ist das probatere Mittel, 
um Informationen zu Ansprechpartnern zu liefern. Dass die Bürgerversammlung Mängel 
an diesem Portal erkennt, sollte Anlass zu einer Prüfung des Webauftritts geben. So sind 
beispielsweise unter dem Reiter „Dienstleistungen“ auf der Website die Begriffe Integration 
und Inklusion nicht unmittelbar aufgeführt, es gibt also auch keinen Hinweis auf 
Ansprechpartner. Dort könnte angesetzt werden. Ausschuss IV schlägt diesbezüglich vor, 
dass die Nummer des Bürgertelefons auf der Startseite des Bürgerportals sowie nach 
jedem Laden einer Seite in der Serviceleiste deutlich sichtbar angegeben wird, damit jeder 
Informationssuchende bei Bedarf direkt telefonisch weitergehende Auskünfte erhalten 
kann. 
 
Des Weiteren sollte auf den Prüfstand gestellt werden, ob die entsprechenden Dienste für 
den Bürger so funktionieren, wie die Teilnehmer der Bürgerversammlung sich das 
wünschen. 
 
Ausschuss IV weist in seiner schriftlichen Stellungnahme schließlich darauf hin, dass ein 
Online-Informationsangebot immer nur ein erster Informationsschritt ist und nicht eine 
kompetente individuelle Beratung durch eine Fachkraft mit fundierten Kenntnissen der 
ostbelgischen Dienstleistungslandschaft ersetzen kann. 
 
Empfehlung 17: Systematische Unterstützung von Inklusions-Selbsthilfegruppen  
 
Ausschuss IV befürwortet in seiner schriftlichen Stellungnahme, aktive Inklusions-Selbst-
hilfegruppen finanziell und logistisch zu unterstützen, z. B. durch die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten. Nach Möglichkeit sollten Inklusions-Selbsthilfegruppen aus einem 
aktuellen Bedarf und aus Initiativen der Zivilgesellschaft in Anwendung des Bottom-up-
Prinzips hervorgehen. Entsprechende Selbsthilfegruppen sollten von der DSL und nicht vom 
Ministerium begleitet werden. 
 
Die DSL teilte im Ausschuss mit, dass bereits jetzt Selbsthilfegruppen von bzw. betreffend 
Personen mit Beeinträchtigung unterstützt werden, deren Anzahl indes sehr überschaubar 
ist. Einige früher aktive Selbsthilfegruppen hätten sich meist wegen Mitgliederschwunds 
aufgelöst oder sich für eine strukturierte Zusammenarbeit mit einer größeren Partner-
organisation entschieden. 
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Empfehlung 18: Schaffung einer Arbeitsgruppe, in der alle ostbelgischen Organisationen 
(sowohl öffentliche als auch private) vertreten sind, die vom Thema Inklusion direkt 
betroffen sind, um gemeinsam zu überlegen, wie Inklusion in Ostbelgien noch besser 
umgesetzt werden kann  
 
Neben der hier aufgeworfenen Arbeitsgruppe wird von der Bürgerversammlung auch die 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen und die Gründung eines Beirats für soziale Inklusion 
empfohlen. Dies könnte jedoch zu einem Überangebot zum selben Thema führen – 
insbesondere, da bereits Arbeitsgruppen bestehen.  
 
Eine so große Arbeitsgruppe wie hier angedacht kann kaum effizient arbeiten. Dem 
Ausschuss erscheint daher ein Bottom-up-Ansatz sinnvoller, bei dem die Impulse zur 
Gründung einer Arbeitsgruppe zu einem bestimmten Thema und mit bestimmten 
Zielsetzungen von den Betroffenen selbst ausgehen.  
 
Empfehlungen in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und 
Schülern 
 
Die Empfehlungen 19 bis 21 wurden vom Ausschuss III besprochen. 
 
Empfehlung 19: Veränderung der Zusammensetzung des Elternrates: Es sollte zumindest 
ein Elternteil von einem Schüler mit einer Beeinträchtigung vertreten sein (Inklusions-
beauftragter) 
 
Diversität im Elternrat ist wünschens- und unterstützenswert. Die Zusammensetzung des 
Elternrats kann aber nicht dekretal vorgegeben werden, weil er sich selbstständig bildet 
und die Teilnahme freiwillig ist. Es kann aber den Schulen empfohlen werden, die jeweiligen 
Eltern gezielt anzusprechen. 
 
Empfehlung 20: Einrichtung eines Sprachrohrs für Schüler mit Beeinträchtigung in jeder 
Schule 
 
Das Recht auf Mitbestimmung aller Schüler ist dekretal verankert und kann in Form von 
Schülerräten, Kummerkästen usw. garantiert werden. Diese Systeme sollten allen Schülern 
(mit und ohne Beeinträchtigung) gleichermaßen offenstehen, es muss also seitens der 
Schulen auf niederschwellige Möglichkeiten geachtet werden.  
 
Nichtdestotrotz müssen derartige Konzepte auch gelebt werden und fester Bestandteil der 
Schulkultur werden und sollten somit nicht aufoktroyiert werden. 
 
Empfehlung 21: Organisation regelmäßiger Thementage zur Inklusion durch die Schulen 
 
Damit solche Thementage einen nachhaltigen Erfolg entwickeln können, sollten sie aus den 
Schulen selbst erwachsen. Von einer Verpflichtung zum jährlichen Gestalten neuer In-
klusionsaktionen wird abgeraten, um ein symbolisches Aufzwingen von oben zu vermeiden. 
Stattdessen sollen bereits existierende, funktionierende Projekte weiterhin unterstützt und 
durchgeführt werden.  
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4. DISKUSSION ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 2: UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN; 
ZUSAMMENARBEIT SCHULE-ELTERN-SCHÜLER 

4.1. Reaktion der Bürgerversammlung 
 
Empfehlung 15 
 
Ein Mitglied der Bürgerversammlung berichtete, dass man zahlreiche Rückmeldungen von 
Eltern erhalten habe, die mit der Arbeit von Kaleido Ostbelgien unzufrieden gewesen 
seien – daher die Idee, einen unabhängigen Dienst zu schaffen. Viele Eltern fühlten sich 
nicht ausreichend begleitet und hätten innerhalb des laufenden Prozesses wenig Mit-
sprachemöglichkeiten. So würden sie nicht darüber informiert, dass ein Mitarbeiter von 
Kaleido Ostbelgien ihr Kind in der Klasse beobachte, um das Gutachten zu erstellen. 
 
Auch mit der Aussage, dass ein Interessenskonflikt nur dann bestehe, wenn Kaleido 
Ostbelgien in der Förderkonferenz mit über die Orientierung entscheiden würde, könne 
man sich nicht einverstanden erklären. Der Dienst halte einerseits in einem Gutachten fest, 
ob sonderpädagogischer Förderbedarf bestehe oder nicht, und begleite und unterstütze 
andererseits die Eltern durch den gesamten Prozess. Manche Eltern berichteten, dass sie 
nicht ausreichend begleitet würden, weil den Mitarbeitern von Kaleido Ostbelgien dazu die 
Zeit und manchmal auch die notwendige Erfahrung fehle. Für dieses Problem müsse eine 
Lösung gefunden werden, wenn auch nicht zwingend durch die Schaffung eines unab-
hängigen Dienstes.  
 
Ein anderes Mitglied sagte, dass einige Eltern mit der neuen Situation überfordert seien 
und Schwierigkeiten hätten, ihre Wünsche und Bedürfnisse gegenüber Kaleido Ostbelgien 
oder der Schule zu artikulieren. Ein Mediator, der zwischen beiden Seiten vermittle, könne 
dieses Kommunikationsproblem möglicherweise lösen. 
 
4.2. Reaktion der Regierung 
 
Empfehlung 15 
 
Die Ministerin brachte zur Kenntnis, dass die Gutachterfunktion von Kaleido Ostbelgien 
derzeit analysiert werde. Es gebe Überlegungen, das Verfahren zu vereinfachen.  
 
Ein Personalmangel bei Kaleido Ostbelgien wie unten angesprochen sei nicht bekannt und 
seitens des Dienstes bisher auch nicht geäußert worden.  
 
Sie wies auch darauf hin, dass das gesamte Schulteam den Eltern stets beratend zur Seite 
stehe, wenn ein Kind einen Förderbedarf aufweise. Im Rahmen der Reform der Förder-
pädagogik werde aber auch das Unterstützungssystem noch einmal auf den Prüfstand 
gestellt. 
 
4.3. Reaktion der Parlamentarier 
 
Empfehlung 15 
 
Ein Ausschussmitglied begrüßte grundsätzlich die Forderung nach der Einrichtung einer 
unabhängigen Elternberatungsstelle. Eltern sollten entscheiden können, wo sie sich 
beraten lassen. Kaleido Ostbelgien gehe seinen Aufgaben sehr gewissenhaft nach. Aller-
dings sei es dem Zentrum aufgrund mangelnder personeller Ressourcen, gepaart mit einer 
hohen Arbeitsbelastung, nicht möglich, alle Aufgaben, die ihm obliegen, so auszuführen 
wie gewünscht. Es sei also zu diskutieren, ob Kaleido Ostbelgien in Anbetracht seiner 
Tätigkeitsbereiche überhaupt entsprechend aufgestellt sei und aufgewertet werden 
müsste. 
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Ein anderes Mitglied ging auf den von der Bürgerversammlung aufgeworfenen Interessens-
konflikt zwischen der Erstellung der Gutachten und der Begleitung der Eltern ein, der zu 
der Forderung nach einer unabhängigen Einrichtung geführt habe. 
 
Es wies darauf hin, dass jede von der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
finanzierte Einrichtung im gleichen Maße unabhängig sei. Die Finanzierungsgrundlage sei 
dekretal geregelt, und das Dekret regle auch, welche Leistungen die Einrichtungen zu 
erbringen habe. Demnach sei Kaleido Ostbelgien so unabhängig, wie das Zentrum als von 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft geförderte Einrichtung nur sein könne.  
 
Kaleido Ostbelgien habe darüber hinaus im Ausschuss erklärt, dass es keinen 
Interessenskonflikt geben könne, weil im Gutachten nur gesagt werde, ob ein Bedarf 
bestehe oder nicht. Das Gutachten sage also nicht, ob ein Kind die Förderschule oder die 
Regelschule besuchen solle – dies entschieden die Mitglieder die Förderkonferenz in 
Anwesenheit der Eltern und im Sinne des Kindes. 
 
Trotzdem nehme man die Hinweise auf Probleme sehr ernst. Diese seien vermutlich auch 
auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen. Das Parlament habe aber keinen Einfluss 
auf die interne Organisation eines Dienstes oder darauf, wie einzelne Mitarbeiter ihre Arbeit 
verrichteten. Daher spreche man sich dafür aus, die Kommunikation zu verbessern. 
Weitergehende Maßnahmen könne der Ausschuss aber leider nicht ergreifen. Die Schaffung 
eines zusätzlichen Dienstes aber würde das schon angesprochene Problem des Personal-
mangels nicht lösen, sondern eher noch verschärfen. 
 
Ein drittes Ausschussmitglied wies auf die große Bedeutung hin, die der Begleitung von 
Eltern betroffener Kinder zukomme. Die Eltern müssten frühzeitig in den Prozess der 
Entscheidungsfindung über den besten Förderort für ihr Kind eingebunden werden. Dies 
sei auch bereits teilweise der Fall, weil die Förderkonferenz immer am Ende eines 
Schuljahrs stattfinde, nachdem bereits zwei Gespräche über den Förderort stattgefunden 
hätten. Die Eltern würden also nicht durch die Entscheidung in der Förderkonferenz 
überrumpelt. 

5. STELLUNGNAHME ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 3: HALTUNG DER 
GESAMTGESELLSCHAFT 

Empfehlungen in Bezug auf den schulischen Kontext 
 
Die Empfehlungen 22 bis 24 wurden vom Ausschuss III besprochen. 
 
Empfehlung 22: Spielerische Heranführung von Kindergartenkindern an inklusive Themen 
 
Bereits jetzt ist in vielen Kindergärten der natürliche Umgang mit Unterschieden Teil der 
Lebenswirklichkeit. 
 
Empfehlung 23: Einführung eines Ethikunterrichts als Pflichtfach mit Praxisstunden 
 
Zu dieser Empfehlung hat der Fachbereich Pädagogik im Ministerium eine schriftliche 
Stellungnahme vorgelegt. Demnach gestaltet sich die Problematik des Ethikunterrichts in 
den einzelnen Unterrichtsnetzen sehr differenziert. 
 
So ist der Ethikunterricht im Gemeinschaftsunterrichtswesen (GUW) und im offiziell 
subventionierten Unterrichtswesen (OSU) ebenso wie der Religionsunterricht ein 
verfassungsrechtlich verankertes Wahlfach, für das sich die Schüler je nach ihrer religiösen 
oder säkularen Grundhaltung entscheiden können. Artikel 24 § 1 der belgischen Verfassung 
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besagt also: „Die von den öffentlichen Behörden organisierten Schulen bieten bis zum Ende 
der Schulpflicht die Wahl zwischen dem Unterricht in einer der anerkannten Religionen und 
demjenigen in nichtkonfessioneller Sittenlehre.“ 
 
Der Schulpakt aus dem Jahr 1959 hält zudem fest, dass jede offizielle Schule innerhalb 
ihres wöchentlichen Stundenplans die Wahl zwischen zwei Stunden einer anerkannten 
Religion oder aber zwei Stunden nichtkonfessioneller Sittenlehre anbieten muss. Seit dieser 
Zeit ist der Ethikunterricht – wie er mit der Einführung des neuen Rahmenplans im 
Jahr 2016 genannt wird – fest als Wahloption in den Schulen des Gemeinschafts-
unterrichtswesens und des offiziellen subventionierten Unterrichtswesens verankert.  
 
Im freien subventionierten Unterrichtswesen (FSU) hingegen gibt es keinen Ethik-
unterricht, da es sich in der Deutschsprachigen Gemeinschaft um einen katholischen 
Schulträger handelt. Die Schüler sind sich bei der Wahl der Schule bewusst, Religions-
unterricht verpflichtend belegen zu müssen. 
 
Bei einer flächendeckenden Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts müssten 
diese unterschiedlichen Grundlagen der Schulnetze berücksichtigt werden.  
 
Neben dem Einzelfach Ethik sind die gesellschaftlichen Themen der Moral- und Ethiklehre 
natürlich auch fächerübergreifend und fächerverbindend in allen Fächern relevant. Somit 
ist die Thematik auf jeden Fall ein Querschnittsthema. Darüber hinaus haben die 
Thematiken Ethik und Politische Bildung gewisse Schnittmengen, sind aber insgesamt 
thematisch deutlich zu unterscheiden. Ein verpflichtendes Fach Ethik würde die politische 
Bildung nicht ersetzen, da sie nur einen kleinen Teil der gesellschaftlichen Problematik der 
Politischen Bildung abdecken würde. 
 
Sollte Ethik aber tatsächlich als verpflichtendes Fach eingeführt werden, müsste man über 
folgende beiden Möglichkeiten nachdenken: Erstens könnte ein anderes Fach mit drei oder 
mehr Stunden in der Grundausbildung (z. B. Mathematik, Deutsch oder Französisch erste 
Fremdsprache) Stunden abgeben, um das Stundenkapital des neuen Faches zu gewähr-
leisten. Dies würde sich jedoch negativ auf die zur Verfügung stehende Zeit zur Kompe-
tenzförderung des jeweiligen Faches auswirken.  
 
Zweitens könnte auch ein Fach mit weniger als drei Stunden wie Geschichte oder Geografie 
Stunden abgeben. Davon wird aber abgeraten, weil es in keiner Weise den gesell-
schaftlichen Anforderungen entspricht.  
 
Vielmehr ist es wichtig, Schüler in ein selbstbestimmtes und eigenverantwortlich geführtes 
Leben zu begleiten und die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Schüler und ihre 
Urteilskraft zu stärken. In diesem Sinne werden auch diesbezügliche Kompetenzen für alle 
Schüler im Rahmen der schulischen Berufswahlvorbereitung und -orientierung in allen 
Unterrichten gefördert. Im Rahmen des aktuellen regionalen Entwicklungskonzepts wird 
dies weiter ausgebaut mit unterschiedlichen Arbeitspaketen wie Selbstfindung der Schüler, 
Interessenerkundung, persönliche Stärkenfindung usw. Darüber hinaus wird in diesem 
Kontext aktuell geprüft, inwieweit ein Portfolio angedacht werden soll, das die Schüler in 
ihrem persönlichen Werdegang und ihrer persönlichen Entwicklung im Laufe ihrer Schulzeit 
begleiten soll.  
 
Es ist also deutlich, dass die Ethik-Problematik nicht in einem Fach zu verankern ist, 
sondern fächerübergreifend und fächerverbindend zu betrachten ist. 
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Empfehlung 24: Durchführung eines Schülerwettbewerbs mit der Botschaft „Inklusion ist 
cool“ 
 
Intention dieser Empfehlung ist ganz offensichtlich, dem Thema Inklusion mehr Sicht-
barkeit zu verschaffen. Sie reiht sich damit in die Empfehlungen 25 und 27 mit ähnlicher 
Zielsetzung ein.  
 
Es ist richtig und wichtig, für Inklusion zu sensibilisieren. Die praktische Umsetzung der 
genannten Initiativen bringt jedoch aufgrund ihrer Vielzahl enorme organisatorische 
Herausforderungen mit sich.  
 
Es besteht außerdem die Gefahr, dass solche Veranstaltungen einen exklusiven Charakter 
annehmen, bei denen Best Practices „präsentiert“ werden. Davor ist zu warnen. Inklusion 
muss im Sinne des Förderdekrets („Jeder Schüler ist ein Förderschüler“) zu einer 
Einstellung werden, einer Sache, der man sich verschreibt, ohne dafür Preise oder Wett-
bewerbe gewinnen zu wollen. Das gilt auch für einen Schülerwettbewerb. Zudem ist nicht 
sicher, ob ein Wettbewerb die Stigmatisierung derer, die gefördert werden müssen, 
wirksam reduzieren kann. 
 
Wenn aber einzelne Schulen solche Wettbewerbe freiwillig anbieten möchten, könnte 
eventuell das Institut für Demokratiepädagogik hinzugezogen werden. Von einer 
verpflichtenden Einführung soll hier allerdings abgeraten werden. 
 
Ein Alternativvorschlag wäre, Inklusion besser in bereits bestehende Veranstaltungen und 
Konzepte zu integrieren, damit sie einen festen Platz bekommt und nicht „vergessen“ wird. 
 
Empfehlungen in Bezug auf den Kontext außerhalb der Schule 
 
Dies Empfehlungen 25 bis 27 sowie die Empfehlungen 30 und 31 wurden von Ausschuss IV 
für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie, zu dessen Zuständigkeiten der 
Bereich betreffend Personen mit Beeinträchtigung gehört, beraten.  
 
Die Empfehlungen 28 und 29 dieser Gruppe wurden im für allgemeine Politik zuständigen 
Ausschuss I besprochen. 
 
Ausschuss I unterstreicht zunächst die Bedeutung des mit der Empfehlungsgruppe 
verbundenen Anliegens, das Thema der Inklusion in der Gesamtgesellschaft zu verankern 
und hierfür Sensibilisierungsmaßnahmen zu ergreifen bzw. zu verstärken.  
 
Das Ziel einer „Modellregion Inklusion und Diversität Ostbelgien“ aus dem einleitenden Ab-
satz zum Kapitel der Empfehlungsgruppe 3 unterstützt der Ausschuss ausdrücklich. Es 
entspricht der bereits 2009 in der 1. Auflage des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK I) 
formulierten „Schaffung einer modellhaften Solidarregion DG“. Zur Umsetzung wurde das 
Zukunftsprojekt „Vielfalt erwünscht“ angeschoben, im REK II u. a. zum Querschnitts-
projekt „Inklusion“ mit dem Aktionsplan „DG Inklusiv 2025“ weiterentwickelt und im 
aktuellen REK III als Zukunftsprojekt „Selbstbestimmt Leben“ fortgeführt.  
 
Die Inklusion als Bestandteil der Standortmarke Ostbelgien einzubringen, findet ebenfalls 
die Zustimmung des Ausschusses I.  
 
Empfehlung 25: Schaffung eines Ideenwettbewerbs zum Thema Inklusion und Diversität 
bei Kindern und Heranwachsenden 
 
Einen Ideenwettbewerb zum Thema Inklusion und Diversität bei Kindern und Heran-
wachsenden durchzuführen, ist nach Ansicht von Ausschuss IV prinzipiell begrüßenswert. 
Allerdings stellt sich die Frage, wer diesen Ideenwettbewerb organisieren und die Ideen 
auswerten sowie umsetzen soll. Vorstellbar wäre ein in Zusammenarbeit mit der DSL oder 
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Kaleido Ostbelgien organisierter Ideenwettbewerb mit freiwilliger Teilnahme für Schul-
kinder und einer Preisverleihung. Erfahrungsgemäß versanden solche Wettbewerbe 
bedauerlicherweise in der Regel jedoch nach einigen Jahren. 
 
Mit dem Inklusionspreis Ostbelgien werden beispielhafte Projekte von Unternehmen 
ausgezeichnet, die praxisnah zeigen, wie Inklusion gelingen kann. Analog dazu könnten 
Projekte im Gesellschaftsleben – z. B. in der Vereinswelt – ausgezeichnet werden, die sich 
durch besondere Inklusionsleistungen hervorheben. 
 
Eine breitere Herausstellung von Kindern und Erwachsenen durch einen zusätzlichen 
Inklusionspreis könnte indes das Inklusionsparadox befeuern, insofern dieser Preis den 
negativen Nebeneffekt generieren könnte, das „Anderssein“ der Personen mit Beein-
trächtigung herauszustellen. Inklusion muss demgegenüber zu einer gesellschaftlich breit 
geteilten Einstellung werden, die Eingang in Veranstaltungen und Konzepte findet, sodass 
sie offenbar und zur sozialen Norm wird.  
 
Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss, inklusive Anstrengungen bei Veranstaltungen auf 
dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft verstärkt hervorzuheben und zu fördern. 
 
Empfehlung 26: Einrichtung eines „Mentoren-Systems“, um den Erwerb von sozialen 
Kompetenzen bei Heranwachsenden zu fördern 
 
Ausschuss IV erinnert daran, dass bei einem Mentoren-System eine erfahrene Person – 
der Mentor – sein fachliches Wissen und seine Erfahrungen an eine unerfahrene Person – 
dem Mentee – weitergibt, um sie bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung zu 
unterstützen. Mithilfe des in der Empfehlung Nr. 26 vorgeschlagenen Mentoren-Systems 
soll der Erwerb von sozialen Kompetenzen bei Heranwachsenden und damit ihre Achtsam-
keit gefördert werden, um so zu einer positiven Haltung der Gesamtgesellschaft dem 
Thema Inklusion gegenüber zu gelangen.  
 
Ungeachtet dessen, dass der Ausschuss ein Mentoren-System als hochinteressantes 
Förderungsinstrument einstuft, erscheint ihm die Umsetzung eines solchen Systems in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf Personen mit Beeinträchtigung schwierig. 
Wie vorgeschlagen, Jugendarbeiter dabei einzusetzen, ist nach Auffassung des Aus-
schusses nicht indiziert, da viele Jugendarbeiter bereits jetzt eine Vielzahl Themen und 
verschiedene Aufgabenfelder bearbeiten müssen und nicht zusätzlich belastet werden 
sollten. Es stellt sich folglich die Frage, wie Mentoren gefunden werden können und in 
welchem Rahmen sie geschult und sensibilisiert werden. Denkbar wäre, dass bei der 
Schaffung eines Mentoren-Systems ehrenamtliche Kräfte und die organsierte Zivil-
gesellschaft – z. B. Serviceklubs – eine aktive Rolle übernehmen. Ehrenamtliche Kräfte 
sollten freilich auch nicht überfordert werden. Ein Ansatz könnte nach dem Dafürhalten des 
Ausschusses darin bestehen, Personen bei Bedarf oder auf Anfrage zu einem Mentor auszu-
bilden, die sich einer Person mit einer Beeinträchtigung in ihrem Verein oder ihrer 
Vereinigung annehmen und so deren Inklusion fördern.   
 
Potenzieller Partner bei der Einführung eines Mentoren-Systems könnte die DSL sein, da 
sie in vielfacher Weise in die Ausbildung und den Einsatz von Trainern im Hinblick auf die 
Inklusionsförderung eingebunden ist und über einen entsprechenden Erfahrungsschatz 
verfügt.  
 
Weitere Partner – auch in Kooperation mit der DSL – könnten der Rat der deutsch-
sprachigen Jugend (RdJ), der eine Ausbildung von Jugendarbeitern anbietet, und die VoG 
Leitverband des ostbelgischen Sports (LOS) sein.  
 
Vorstellbar wäre auch die allgemeine Einführung des Systems einer Patenschaft, wie es in 
gewissen Schulen bereits besteht und bei dem ein Erstklässler eine Patin oder einen Paten  
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aus einem höheren Schuljahr zur Seite gestellt bekommt, um ihm bei der Lösung von 
Problemstellungen behilflich zu sein. Dieses System könnte möglicherweise einen 
wirkungsvollen Beitrag zu Inklusionsbestrebungen leisten. 
 
Incentives in Form von Gutscheinen oder Tablets sollten – obwohl die Idee prinzipiell 
positiv ist – nicht eingesetzt werden, da sich in anderen Bereichen ehrenamtlich Tätige be-
nachteiligt fühlen könnten. 
 
Empfehlung 27: Organisation (z. B. zweimal jährlich) von Best-Practice-Veranstaltungen 
unter dem Motto „Inklusion leben“ durch die Gemeinden der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
 
Wenn die Intention einer Best-Practice-Veranstaltung darin liegen soll, die breitere 
Bevölkerung für das Thema Inklusion zu interessieren, muss nach Meinung des Aus-
schusses IV die Frage nach ihrem Mehrwert im Vergleich zum Organisationsaufwand 
gestellt werden. Eine solche Veranstaltung würde wohl fast ausschließlich Menschen 
anziehen, die schon für das Thema Inklusion sensibilisiert sind oder sich damit aus eigener 
Betroffenheit bzw. von Berufs wegen beschäftigen und entsprechend engagiert sind. Best-
Practice-Beispiele werden aus diesen Gründen von dem besagten Personenkreis denn auch 
schnell in Erfahrung gebracht, sodass es dazu eigentlich keines organisatorisch auf-
wendigen Veranstaltungsrahmens bedarf.  
 
Best-Practice-Veranstaltungen können durchaus von einer Behörde wie einer Gemeinde  
oder von Einrichtungen sowie Vereinigungen, die mit dem Thema Inklusion vertraut sind, 
organisiert werden. 
 
Der vorgeschlagene Veranstaltungsrhythmus – zweimal jährlich – ist recht hoch angesetzt. 
Es besteht die Gefahr von Abnutzungserscheinungen, die der bestmöglichen Effizienz einer 
solchen Veranstaltung zuwiderlaufen. 
 
Empfehlung 28: Unterstützung der Akquise von EU-Fördermitteln zur Durchführung von 
langfristigen Inklusionsprojekten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
Auf der Webseite ostbelgieneuropa.be haben Interessierte die Möglichkeit, über unter-
schiedliche Suchkriterien nach Themenbereich, Zielgruppe oder Stichworten aktuelle 
Fördermöglichkeiten der Europäischen Union zu finden.  
 
Um für die Inklusion relevante Fördermöglichkeiten leichter zu finden, befürwortet es der 
Ausschuss, das Stichwort „Inklusion“ auf der Webseite explizit als Suchbegriff vorzusehen.  
 
Die Kontaktstelle von Europe Direct informiert und berät potenzielle Antragsteller zudem 
über einen persönlichen und direkten Kontakt.  
 
Die Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancengleichheit, 
die Nichtdiskriminierung und die aktive Teilhabe sowie die Erhöhung der Beschäftigungs-
fähigkeit, insbesondere von benachteiligten Gruppen, ist im Übrigen ein Schwerpunkt des 
neuen Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+). Die Deutschsprachige Gemeinschaft 
verwaltet ein eigenes ESF-Programm, was ihr ermöglicht, gezielt auf den Bedarf vor Ort 
einzugehen. 
 
Empfehlung 29: Darstellung der Organisationsstrukturen in Bezug auf Inklusion und ihr 
Zusammenwirken mit Kontaktadressen usw. in leichter Sprache im Online-Bürger-
informationsportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
Im Sinne der Empfehlung befürwortet es Ausschuss I, über die Strukturen, Initiativen und 
Angebote öffentlicher Institutionen sowie der organisierten Zivilgesellschaft barrierefrei zu 
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informieren und Fortschritte sowie Erfolge im Bereich der Inklusion stärker in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken.  
 
Wie von der Bürgerversammlung angeregt, sollten auf dem Bürgerinformationsportal 
ostbelgienlive.be die Organisationsstrukturen und Angebote mit Bezug zur Inklusion sowie 
unter dem Stichwort „Inklusion“ alle nützlichen Informationen übersichtlich und in leichter 
Sprache auffindbar sein. Darüber hinaus könnten in den bestehenden Themenportalen 
(„Arbeit & Beruf“ usw.) für das jeweilige Thema wesentliche Kontakte aufgeführt werden, 
die Informationen im Bereich Inklusion bieten. Parallel sollte die Barrierefreiheit des 
Online-Bürgerinformationsportals mit Texten in angepasster und einfacher Sprache 
kontinuierlich ausgebaut werden.  
 
Ergänzt wird das Online-Bürgerinformationsportal im Übrigen durch unterschiedliche 
Hotlines des Ministeriums – wie die Bürger-Hotline oder die speziell im Kontext der 
Coronapandemie geschalteten Hotlines –, die eine angepasste persönliche Information und 
Beratung ermöglichen. 
 
Schließlich spricht sich der Ausschuss dafür aus, dass eine Kommunikationskampagne zur 
Inklusion und Barrierefreiheit mit den Akteuren in diesem Bereich überlegt und umgesetzt 
wird. 
 
Empfehlung 30: Gründung eines Beirats für soziale Inklusion 
 
Nach Aussage des zuständigen Ministers im Ausschuss ist die Gründung eines beratenden 
Gremiums im Behindertenbereich, so wie es 2017 im Rahmen einer Petition von 
Interessenvertretern von Personen mit Beeinträchtigung schon gefordert wurde, per 
Dekret in Vorbereitung. 
 
Die Umsetzung des Vorhabens hat durch die Coronapandemie eine gewisse Verzögerung 
erfahren. 
 
Ausschuss IV unterstützt dieses Vorhaben. 
 
Empfehlung 31: Initiieren von regionalen Workshops (Thinktanks) zur Förderung von 
inklusiven Projekten in der Allgemeinbevölkerung 
 
Ausschuss IV verweist in Bezug auf die Empfehlung Nr. 31 auf die im Rahmen seiner 
Beratung über die Empfehlung Nr. 18 getätigte Anmerkung, dass mit der Gründung einer 
Arbeitsgruppe, in der alle Organisationen vertreten sind, der Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen im Inklusionsbereich (Empfehlung Nr. 17), einem Ideenwettbewerb zum Thema 
Inklusion (Empfehlung Nr. 25), der regelmäßigen Organisation von Best-Practice-Veran-
staltungen (Empfehlung Nr. 27) und der Schaffung eines Beirats für soziale Inklusion 
(Empfehlung Nr. 30) zu viele Handlungsfelder auf einmal eröffnet würden und ein kontra-
produktives Überangebot hervorgerufen werden könnte. Die Kräfte sollten vielmehr 
gebündelt und gezielt eingesetzt werden. 
 
In der Deutschsprachigen Gemeinschaft existieren bereits Einrichtungen – wie Kaleido 
Ostbelgien oder die DSL –, die sich intensiv, professionell und ebenenübergreifend mit der 
Förderung und Umsetzung von Inklusionsprojekten befassen und an die sich Leute oder 
Vereinigungen mit einer entsprechenden Idee jederzeit wenden können, um ihre 
Realisierbarkeit zu prüfen. 
 
Außerdem besteht wiederum die Gefahr, dass sich in regionalen Workshops zur Förderung 
von Inklusionsprojekten in der Allgemeinbevölkerung wohl erneut die Menschen enga-
gieren, die sich ohnehin beruflich oder wegen privater Betroffenheit mit dem Thema 
Inklusion befassen. 
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Die Initiierung von regionalen Workshops ist nach Meinung des Ausschusses deshalb nicht 
unbedingt angezeigt. 

6. DISKUSSION ZU EMPFEHLUNGSGRUPPE 3: HALTUNG DER GESAMTGESELLSCHAFT 

6.1. Reaktion der Bürgerversammlung 
 
Empfehlung 23 
 
Ein Vertreter der Bürgerversammlung erinnerte daran, dass bereits bei der Vorstellung der 
Empfehlungen darüber gesprochen worden sei, dass der Vorschlag nicht auf den Begriff 
„Ethik“ reduziert werden solle. Es gehe eher darum, den Schülern politische und gesell-
schaftliche Themen näherzubringen. Der Religionsunterricht sei dafür nicht gut geeignet, 
wenn er wie in der Stellungnahme dargelegt nur von Teilen der Schüler belegt werde.  
 
Die Schüler von heute seien die Entscheider von morgen. Daher sei es wichtig, einen Zu-
gang zu ihnen zu finden. Die Politik sei gefordert, Lösungen zu entwickeln, um eine Ver-
haltensveränderung in der Gesellschaft herbeizuführen.  
 
Empfehlungen 24 und 25 
 
Auch wenn in der Stellungnahme davon absehen werde, wie in diesen Empfehlungen vor-
geschlagen Wettbewerbe durchzuführen, gebe es durchaus Ideen, die in andere Projekte 
integriert werden könnten. Dabei könne man sich auch an bestehenden Erfahrungswerten 
orientieren. 
 
Empfehlung 26 
 
Die Bürgerversammlung begrüße, dass das vorgeschlagene Mentoren-System positiv auf-
genommen wird. Ein solches System gebe es bereits in vielen Ländern und in vielen Berei-
chen – u. a. in Wirtschaft und Politik – und habe sich immer bewährt. Es sei ein effizientes 
Mittel, Menschen zu erreichen und zu begeistern. Es gebe genügend Ehrenamtliche in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die zu diesem Zweck aktiviert werden könnten. 
 
Empfehlung 27 
 
Best Practices sollten individuell in bestehende Systeme integriert werden, so der Vertreter 
der Bürgerversammlung. Es sei also nicht die Intention gewesen, in jedem Fall eigenstän-
dige Veranstaltungen zu organisieren. 
 
Empfehlung 29 
 
In Bezug auf das Bürgerinformationsportal habe man lediglich aufzeigen wollen, dass Ver-
besserungsbedarf bestehe. Die Stellungnahme des Ausschusses greife diesen Ansatz auf. 
 
Empfehlung 30 
 
Auch in Bezug auf den Beirat für soziale Integration müsse nicht unbedingt etwas Neues 
geschaffen werden, sondern hier solle auf bestehende Strukturen aufgebaut bzw. die 
Strukturen sollten modernisiert werden. Man solle auf bereits engagierte Menschen zu-
rückgreifen, um von ihren Kompetenzen zu profitieren. 
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Sensibilisierung über soziale Medien 
 
Ein Mitglied der Bürgerversammlung regte an, die sozialen Medien und andere verfügbaren 
Mittel zu nutzen, um so ohne großen Aufwand für das Thema Inklusion zu sensibilisieren. 
So gebe es auf dem Netzwerk Instagram die Möglichkeit, Umfragen zu starten und so nach 
der Meinung zum Thema Inklusion zu fragen. Dies könnte dazu beitragen, dass sich die 
Menschen für das Thema interessierten. 
 
Botschafter für Inklusion 
 
Abschließend bemerkte ein Mitglied der Bürgerversammlung, dass es wichtig sei, dass je-
der in seinem Umfeld den Inklusionsgedanken weitertrage. Inklusion könne durchaus ein 
Gewinn für alle sein. Eine Person dürfe nicht weniger wertgeschätzt werden von der Ge-
sellschaft, nur weil sie besondere Bedürfnisse habe. Sie dürfte auch nicht ausgeschlossen 
werden, sondern müsste im selben Maße an der Gesellschaft teilhaben haben können wie 
alle anderen. Diese Botschaft müsse weitergetragen werden, so könne vieles verändert 
werden. 
 
6.2. Reaktion der Regierung 
 
Empfehlung 23 
 
Zur vorgeschlagenen Einführung eines Ethikunterrichts sagte die Ministerin, dass das Un-
terrichtswesen durchaus einen wichtigen Beitrag dazu leisten müsse, um Inklusion als ge-
sellschaftliche Haltung zu etablieren. 
 
Es gebe Schulen wie das César-Franck-Athenäum in Kelmis, die bereits jetzt inklusiv ar-
beiteten. Das Inklusionsbild der Schüler dort verändere sich dahin gehend, dass für sie 
Anderssein normal werde. 
 
In Bezug auf die vorgeschlagene Einführung eines Ethikkurses sei die Frage zu stellen, 
welches andere Fach stattdessen Stunden abgeben müsse. Hier gebe es kaum bis keinen 
Spielraum. Die Ministerin wies aber darauf hin, dass das Thema Inklusion, neben Themen 
wie Gesellschaftspolitik, Sozialstruktur, soziale Ungleichheit oder Menschenrechte, bereits 
jetzt seinen Platz im rahmenplanorientierten Leitfaden für politische Bildung habe. Die Rah-
menpläne würden überdies derzeit überarbeitet, um die Themen aus dem Leitfaden noch 
besser einfließen zu lassen. 
 
6.3. Reaktion der Parlamentarier 
 
Eigeninitiativen fördern 
 
Ein Anliegen des Ausschusses sei es gewesen, keine Handlungsvorgaben aufzuerlegen, 
sondern vielmehr neue Initiativen zu fördern und bereits bestehende Strukturen zu unter-
stützen. Daher habe man Empfehlungen, die den Schulen und anderen Akteuren Verpflich-
tungen auferlegten, eher kritisch betrachtet. 
 
In vielen Schulen gebe es Schüler, die im Sinne eines Mentoren-Systems Patenschaften 
übernähmen und jüngere Schüler an die Hand nähmen. Auch in Vereinen würden hilfsbe-
dürftige Mitglieder stillschweigend unterstützt. Solche Eigeninitiativen funktionierten viel 
besser als entsprechende Auflagen seitens der Politik. Es sei aber wichtig, entsprechende 
Anreize zu schaffen. 
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Initiierung von Wettbewerben 
 
Ein Ausschussmitglied betonte, dass sich der Ausschuss nicht dagegen ausgesprochen 
habe, dass die Schulen oder andere Einrichtungen Wettbewerbe organisierten. Viele Part-
ner wie Kaleido Ostbelgien, die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben oder das Institut 
für Demokratiepädagogik führten schon jetzt Aktionen in den Schulen zu Inklusion und 
verwandten Themen durch.  
 
Man sei allerdings schon dagegen, dass die Politik die Vorgabe mache, dass ein Wettbewerb 
zum Thema Inklusion und Diversität organisiert werden müsse. Ein solcher Wettbewerb 
könne nämlich einen exklusiven, ausschließenden Charakter bekommen. Stattdessen soll-
ten Aspekte der Inklusion ihren Platz in bereits bestehenden Strukturen bekommen. 
 
Haltung der Gesamtgesellschaft 
 
Ein Ausschussmitglied strich heraus, dass Bürger und Politik zu zahlreichen Punkten ver-
gleichbare Ansichten hätten, auch wenn sich die Stellungnahme teilweise anders lese. Be-
sonders in Bezug auf den Bereich „Haltung der Gesamtgesellschaft“ gebe es viele Gemein-
samkeiten. Vieles existiere bereits und es gelte jetzt, das Bestehende weiterzuführen und 
zu optimieren. 
 
 
III. NACHBEREITUNG DER EMPFEHLUNGEN 

Der Sitzungsleiter wies darauf hin, dass der Bürgerrat im Dialog mit Parlament und 
Regierung für die Nachbereitung der Empfehlungen, die auf der Grundlage der Stellung-
nahmen der Ausschüsse umgesetzt werden sollen, zuständig ist. Die Ständige Sekretärin 
legt dazu in regelmäßigen Abständen Berichte zum Stand der Umsetzung der Empfeh-
lungen vor. Falls er dies für notwendig erachtet, informiert der Bürgerrat die Mitglieder der 
betreffenden Bürgerversammlung über diesen Stand der Dinge. 
 
Innerhalb eines Jahres nach der Vorstellung der Stellungnahmen in der öffentlichen Sitzung 
findet eine weitere öffentliche Sitzung der Ausschüsse mit der Bürgerversammlung statt, 
in der der Stand der Umsetzung vorgestellt und diskutiert wird. Dazu werden alle Mitglieder 
der betreffenden Bürgerversammlung eingeladen. Falls erforderlich können zusätzliche 
Sitzungen vereinbart werden, um die weitere Umsetzung der Empfehlungen weiterzuver-
folgen. 
 
 
IV. ABSTIMMUNGEN 

Den Berichterstattern wurde für die Abfassung der Stellungnahmen von ihren Ausschüssen 
jeweils einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. 
 
 
Die Berichterstatter Die Vorsitzenden 
F. MOCKEL  K.-H. LAMBERTZ 
C. SERVATY L. SCHOLZEN 
J. GROMMES J. HUPPERTZ 
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